
Stadt Aarau  [Geschäftsnummer]

Entwurf vom 2. Dezember 2019 
(Vernehmlassungsvorlage)

Verordnung über die Verwaltungsgebühren 
(VGebV)

Vom [Datum]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: ?.?-?
Geändert: 1.3-1 | 1.7-20
Aufgehoben: –

Der Stadtrat,

gestützt auf die §§ 4 Abs. 3, 5 Abs. 1, 18 Abs. 2 und 30 Abs. 2 des Regle -
ments über die Verwaltungsgebühren (VGebR) vom xx.xx.xxxx 1),

beschliesst:

I.

§  1 Auslagen und Kanzleigebühr

1 Bei Postversand können die Auslagen mit pauschal Fr. 5.- verrechnet wer-
den (§ 6 Abs. 1 lit. a VGebR).
2 Für die Erstellung von Fotokopien sind folgende Kanzleigebühren geschul-
det:

a) pro Seite A4: Fr. -.20,
b) pro Seite A4 farbig: Fr. 1.-,
c) pro Seite A3: Fr. -.40,
d) pro Seite A3 farbig: Fr. 2.-.
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§  2 Gebühren in Bausachen

1 Für die Berechnung der Gebühren in Bewilligungsverfahren und Zusatz-
dienstleistungen nach Aufwand (§§ 12 und 15 VGebR) gilt ein Stundenan-
satz von Fr. 130.-.
2 Für die Berechnung der Gebühren im Bereich der Feuerschau (§ 16 VGe-
bR) gilt ein Stundenansatz von Fr. 90.-.

§  3 Gebühren für den Aufwand der Sicherheits- und Verkehrspolizei 
bei Sportanlässen und übrigen Veranstaltungen

1 Für  den  übermässigen  Aufwand  der  Sicherheitspolizei  für  Sportanlässe 
und übrige Veranstaltungen (§ 23 VGebR) wird eine Gebühr von Fr. 105.- 
pro Stunde und Person (inkl. Fahrzeugkosten) berechnet.
2 Für den Aufwand der Verkehrspolizei bei Sportanlässen und übrigen Ver-
anstaltungen (§ 24 VGebR) wird eine Gebühr von Fr. 105.- pro Stunde und 
Person (inkl.  Fahrzeugkosten)  für eingesetzte Polizistinnen und Polizisten 
und Fr. 85.- pro Stunde und Person (inkl. Fahrzeugkosten) für nebenamtli-
che Verkehrsdienstleistende berechnet.

§  4 Gebühren für weiteren besonderen Aufwand und Zusatzdienst-
leistungen

1 Für weiteren besonderen Aufwand der Stadtpolizei (§ 27 VGebR) wird eine 
Gebühr von Fr. 105.- pro Stunde und Person (inkl. Fahrzeugkosten) berech-
net.
2 Für den Aufwand im Zusammenhang mit Fundsachen (§ 30 VGebR) wer-
den folgende Gebühren erhoben:

a) unter Fr. 10.-: Fr. 0.-,
b) Fr. 10.- bis Fr. 50.-: Fr. 5.-,
c) Fr. 51.- bis Fr. 100.-: Fr. 10.-,
d) Fr. 101.- bis Fr. 300.-: Fr. 20.-,
e) Fr. 301.- bis Fr. 500.-: Fr. 30.-,
f) Fr. 501.- bis Fr. 1'000.-: Fr. 40.-,
g) über Fr. 1'000.-: Fr. 50.-.

Für Abklärungen von Mobiltelefonen (CCIS Anfrage) werden zusätzlich zu 
den Gebühren in Abs. 2 pauschal Fr. 5.- erhoben.
3 Für Zusatzdienstleistungen (§ 31 VGebR) wird eine Gebühr von Fr. 85.- 
pro Stunde erhoben.
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§  5 Inkrafttreten

1 Diese Verordnung tritt am xx.xx.xxxx in Kraft.

II.

1.
Der Erlass SRS 1.3-1 (Verordnung über die Information der Öffentlichkeit 
und  den  Datenschutz  (InformationsV)  vom  26. Mai 2008)  (Stand 
1. Juli 2019) wird wie folgt geändert:

§  11

Aufgehoben.

2.
Der Erlass SRS 1.7-20 (Verordnung über die Delegation von Entscheidkom-
petenzen und Befugnissen an die Stadtverwaltung (Delegationsverordnung, 
DelVO) vom 9. Juli 2018) (Stand 1. August 2018) wird wie folgt geändert:

§  8 Abs. 2 (neu)

2 Die Abteilungen stellen die Gebühren gemäss § 9 Abs. 1 des Reglements 
über die Verwaltungsgebühren (VGebR) vom xx.xx.xxxx 1) in Rechnung und 
erlassen bei Bedarf eine anfechtbare Verfügung (§ 32 Abs. 1 VGebR). Sie 
können aus wichtigen Gründen im Einzelfall die Kosten ermässigen oder er-
lassen (§ 11 Abs. 1 VGebR).

Titel nach § 24 (geändert)

4.8 Abteilung Sicherheit
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§  25 Abs. 1 (geändert)

1 Die Abteilung Sicherheit entscheidet in den folgenden Fällen: 

g) (geändert) Anordnungen mit Entscheidcharakter betreffend Schutz des 
Publikums von Veranstaltungen vor gesundheitsgefährdenden Schal-
leinwirkungen und Laserstrahlen (ohne Baubewilligungsverfahren) 
gestützt auf § 30 Abs. 3 lit. c des Einführungsgesetzes zur Bundes-
gesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässer (EG Um-
weltrecht, EG UWR) vom 4. September 20072),

h) (neu) Verlegung von Einsatzkosten der Feuerwehr gemäss § 20 ff. 
VGebR.

§  26 Abs. 1 (geändert)

1 Die Abteilung Sicherheit übt die folgenden Befugnisse aus:

Aufzählung unverändert.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Die Verordnung unter Ziff. I tritt am xx.xx.xxxx in Kraft.

Aarau, xx.xx.xxxx Im Namen des Stadtrats
 
Der Stadtpräsident
Dr. Hanspeter Hilfiker
 
Der Stadtschreiber
Daniel Roth
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